
Sabotage

(1) Wer es mit dem Ziel, die sozialistische Staats- oder Gesellschafts
ordnung der Deutschen Demokratischen Republik zu schädigen, unter
nimmt, unter Mißbrauch seiner staatlichen oder gesellschaftlichen Funk
tion oder beruflichen Stellung oder unter Umgehung der sich daraus er
gebenden Pflichten oder durch Irreführung staatlicher oder genossen
schaftlicher Einrichtungen oder Betriebe

1. die planmäßige Entwicklung der Volkswirtschaft oder einzelner ihrer 
Zweige oder Betriebe oder die Erfüllung der Volkswirtschaftspläne,

2. die Tätigkeit der Organe des Staates oder gesellschaftlicher Organi
sationen,

3. die Verteidigungskraft oder die Verteidigungsmaßnahmen der Deut
schen Demokratischen Republik

zu durchkreuzen oder zu desorganisieren, wird mit Freiheitsstrafe nicht 
unter drei Jahren bestraft.

(2) In besonders schweren Fällen kann auf lebenslängliche Freiheits
strafe oder Todesstrafe erkannt werden.

§ 95
Staatsfeindlicher Menschenhandel

Wer es
1. mit dem Ziel, die Deutsche Demokratische Republik zu schädigen,
2. in Zusammenhang mit Organisationen, Einrichtungen, Gruppen oder 

Personen, die einen Kampf gegen die Deutsche Demokratische Repu
blik führen, oder mit Wirtschaftsunternehmen oder deren Vertreter

unternimmt, Bürger der Deutschen Demokratischen Republik in außer
halb ihres Hoheitsgebietes liegende Gebiete oder Staaten abzuwerben, zu 
verschleppen,„auszuschleusen oder deren Rückkehr zu verhindern, wird 
mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft.

§ 96
Staatsfeindliche Hetze

(1) Wer mit dem Ziel, die sozialistische Staats- oder Gesellschaftsord
nung der Deutschen Demokratischen Republik zu schädigen oder gegen 
sie aufzuwiegeln,
1. die staatlichen, politischen, ökonomischen oder anderen gesellschaft

lichen Verhältnisse der Deutschen Demokratischen Republik diskri
minierende Schriften, Gegenstände oder Symbole einführt, herstellt, 
verbreitet oder anbringt,

2. Verbrechen gegen den Staat androht oder dazu auffordert. Wider
stand gegen die sozialistische Staats- oder Gesellschaftsordnung der 
Deutschen Demokratischen Republik zu leisten,

3. Repräsentanten oder andere Bürger der Deutschen Demokratischen 
Republik oder die Tätigkeit staatlicher oder gesellschaftlicher Organe 
und Einrichtungen diskriminiert,

4. den Faschismus oder Militarismus verherrlicht,
wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren bestraft.

(2) Wer zur Durchführung des Verbrechens Publikationsorgane oder 
Einrichtungen benutzt, die einen Kampf gegen die Deutsche Demokrati
sche Republik führen, wird mit Freiheitsstrafe von zwei bis zu zehn 
Jahren bestraft.

(3) Im Fall des Absatz 1 Ziffer 3 ist der Versuch, in allen anderen Fäl
len sind Vorbereitung und Versuch strafbar.

§ 97
Staatsfeindliche Gruppenbildung

(1) Wer einer Gruppe oder Organisation angehört, die sich eine staats
feindliche Tätigkeit zum Ziele setzt, wird mit Freiheitsstrafe von zwei 
bis zu acht Jahren bestraft.

(2) Wer eine staatsfeindliche Gruppe oder Organisation bildet oder 
deren Tätigkeit organisiert, wird mit Freiheitsstrafe von drei bis zu 
zwölf Jahren bestraft.
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(3) Der Versuch ist strafbar.
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